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1. Beschreibung 
SunCoat StainAway LV YC135 ist ein leicht ätzender, niedrigviskoser Geisterbildentferner auf 
Bleichmittelbasis zum Entfernen von Farbrückständen aus konventionellen und wasserbasierenden 
UV Farben. Suncoat StainAway LV kann sowohl mit einer Bürste als auch mit einer Edelstahl 
Beschichtungsrinne aufgetragen werden, auch möglich zusammen mit einem emulgierbaren 
Siebreiniger, z.B. YC26041. 
 
SunCoat StainAway LV ist in 5-Liter Gebinden erhältlich. 
 

2. Produkteigenschaften 

• Niedrig viskose, leicht ätzende Flüssigkeit auf Bleichmittelbasis. 

• Applizierbar mit Beschichtungsrinne oder Bürste. 
 

3. Produkteignung 
 
3.1 Anwendung 
SunCoat StainAway LV YC135 ist ein niedrig viskoser, leicht ätzender Geisterbildentferner auf 
Bleichmittelbasis zum Entfernen von Farbresten/Geisterbildern von UV-Farben. 
 

4. Handhabung 
 
4.1 Lagerung und Haltbarkeit 
SunCoat StainAway LV YC135 ist im geschlossenen Gebinde bei 5 °C bis 32 °C mindestens 6 Monate 
haltbar, bei sachgemäßer Lagerung auch länger.  
 
Weitere Hinweise zur Handhabung finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt. 
 

5. Verarbeitungsbedingungen 
 
5.1 Siebvorbereitung 
Das Siebgewebe muss frei von Kopierschicht- und Farbresten sein. 
 
5.2 Verarbeitungshinweise 

• SunCoat StainAway LV YC135 wird mit einer V2A Beschichtungsrinne oder einer weichen 
 Bürste dünn auf das trockene Siebgewebe aufgetragen. 

• Da YC 135 mit Aluminium reagiert, sind von Alu-Beschichtungsrinnen nicht geeignet. 

• Das Sieb, am Besten flach liegend, so lange bei Raumtemperatur trocknen, bis der 
aufgebrachte YC 135 weiß und kreidig wird. 

• Eine beschleunigte Wärmetrocknung z.B. in einem Trockenschrank ist nicht empfohlen. 

• Der trockene YC135 wird zunächst mit Leitungswasser unter schwachem Druck abgespült, 
anschließend das Siebgewebe nochmals mit hohem Wasserdruck von letzten Rückständen 
gereinigt. 
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6. Sicherheit 

6.1 Handhabung 

Die Verwendung von SunCoat StainAway LV YC135 muss unter Beachtung der üblichen Standards der 
Industriehygiene erfolgen.  

 
  SunCoat StainAway LV YC135 enthält ätzende Substanzen, deshalb ist geeigneter Haut- und 
Augenschutz zu tragen (Chemikalien-Schutzbrille, -Handschuhe, -Schutzkleidung). 
 
  Bei Kontakt mit den Augen sofort mit gründlich mit viel fließendem Wasser mindestens 15 Minuten 
langen bei geöffneten Augenliedern spülen. Anschließend einen Augenarzt aufsuchen. 
 

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung entnehmen Sie dem entsprechenden 
Sicherheitsdatenblatt. 

 

7. Kontakt 

Coates Screen Inks GmbH 
Wiederholdplatz 1 
D-90451 Nürnberg 
Tel: +49 911 6422-0, Fax: +49 911 6422-200  
info.coates@sunchemical.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen und Informationen in unseren technischen Merkblättern und Sicherheitsdatenblättern basieren auf dem derzeitigen Stand unserer 
Erkenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Angaben 
dienen der Information über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Aufgrund der verschiedenen Einflüsse bei der Verarbeitung 
unserer Produkte ist die Durchführung von Druckversuchen unter örtlichen Produktionsbedingungen unerlässlich. Die Auswahl und Eignungsprüfung 
der Farbe für den jeweiligen Einsatzzweck liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Wir übernehmen keinerlei Haftung für 
etwaige verfahrens- und anwendungstechnische Probleme. Jegliche Haftung ist auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten 
Waren begrenzt. Hiermit verlieren die vorhergehenden Merkblätter ihre Gültigkeit.  
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